
 

Liechtenstein Athletics Kaderreglement Mai 2022 
Ziel 
 

1. Förderung der Leichtathletikszene im Fürstentum Liechtenstein 

2. Förderung der „Liechtensteiner“ Spitzensport-Leichtathletik 

3. Aufbau, Pflege und Entwicklung des LLV Kaders 

4. Nachwuchsförderung 

5. Steigerung der Attraktivität der Liechtensteiner Leichtathletik 

 

Strategie 
Athleten lernen Verantwortung zu übernehmen, sich gegenseitig zu helfen sowie zu helfen, die 
Liechtensteiner Leichtathletik-Szene zu stärken und zu fördern.  
 

Kaderbildung 
Voraussetzungen 
 

6. Dem Liechtenstein Athletics Kader gehören ausschließlich Athletinnen und Athleten der LLV 
Mitgliedervereine an.  

7. Dem Liechtenstein Athletics Kader sowie Lie Athletics Nachwuchskader können ausschließlich 
Athletinnen und Athleten angehören, die eine der nachfolgenden Kriterien erfüllen:  
· FL-Staatsangehörigkeit  
· Wohnsitz im Liechtenstein (Aufenthaltsbewilligung B) 
· Linzenz-Startberechtigung durch ein LIE Athletics Mitgliederverein 

8. Athletinnen und Athleten, die weiteren Kadern und Vereinen (Länder oder Sportarten 
übergreifend) angehören, erhalten vom Liechtenstein Athletics keine finanzielle Unterstützung.  

9. Eine LIE Athletics-Kaderzugehörigkeit sowie den Bezug von Unterstützung jeglicher Form setzt 
voraus, dass sich die Athletin oder der Athlet mit bestem Wissen und Gewissen auf für den Sport 
Leichtathletik konzentriert sowie für die Förderung der Liechtensteiner Leichtathletikszene 
einsetzt.  

10. Für eine Aufnahme in den Kader ist neben der Erfüllung des Kaderlimits auch die Unterzeichnung 
der Athletenvereinbarung mit den Verbandsvoraussetzungen sowie der Anerkennung der IAAF- 
und LOC-Richtlinen. Insbesondere die Registrierung bei „I run clean“ (https://www.irunclean.org).  

11. Grundlage sind generell die Kaderrichtlinien des Liechtensteiner Leichtathletik- Verbandes für die 
entsprechenden Jahrgänge, sowie weitere Kaderkriterien, die im Folgenden erläutert werden.  

12. Kader-Mitgliedern, die aus gesundheitlichen Gründen im Verlauf der Saison das Limit nicht 
erbringen konnten, kann für ein weiteres Jahr die Mitgliedschaft zuerkannt werden. Über einen 
entsprechend begründeten und belegten Antrag des Kader- Mitglieds sowie über die in diesem 



 

Fall zustehenden Fördermaßnahmen entscheidet der Vorstand des Liechtensteiner Leichtathletik-
Verbandes auf Vorschlag des Selektionsausschusses. 

 

 

13. Die Aufnahme in den LLV-Kader ist schriftlich zu beantragen. Der Antrag ist vom Athleten/von der 
Athletin (bzw. den Eltern bei Minderjährigen) und von dessen/deren TrainerIn persönlich zu 
unterschreiben und bis jeweils 1.10. an den Technischen Leiter zu Handen des 
Selektionsausschuss zu übermitteln. 

 
Limitenerfüllung 
 

14. Zur Erfüllung von Kaderlimits werden nur Schweizer bestenlistenfähige Leistungen (gültige 
Windmessung) herangezogen 

15. Der Zeitraum zur Erfüllung von Kaderlimits ist vom jeweils 01.01. bis 1.10. des jeweiligen Jahres. 
Die Kaderzugehörigkeit gilt jeweils für 1 Jahr.  

16. Das entsprechende Limit des Nationalkaders (Werte im Anhang) muss einmal und an einem 
offiziellen A-, B- oder C-Meeting (outdoor)  erbracht werden. Nachwuchswettkämpfe wie z.B. Kids 
Cup oder Nachwuchs Sprints gelten nicht als offizielle Meetings.  

17. Für Youth 4 Games (Nachwuchskader) können die Limiten auch im Kids Cup und 
Nachwuchswettkämpfe gemacht werden.  

18. Die genannten Altersklassen beziehen sich auf den Jahrgang zum Zeitpunkt der Nominierung (in 
der Regel im Herbst des jeweiligen Jahres) 

19. Der Athlet/in muss min 3-mal in der Woche trainieren 

 
Sportmedizinischer Untersuch 
 

20. Kaderangehörige ab U20 verpflichten sich bei Teilnahmen an internationalen Wettkämpfen 
einmal pro Jahr einen sportärztlichen Untersuch zu absolvieren.  

Allgemeines 
 

21. Zuständig für die Kaderaufnahme ist der Vorstand, nach Vorschlag der zu nominierenden Athleten 
durch den Selektionsausschuss. 

22. Der LIE Athletics Vorstand behält sich vor, Athletinnen und Athleten des Liechtensteiner Kader bei 
Regelverstößen aus dem Kader auszuschließen.  

23. Die Kaderathleten sollten sich auch für den Verband einsetzten und sollen min 3 200er Club 
Mitglieder finden. Wer 4 200er Club bekommt von uns ein schönes NB Geschenk! 
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